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Kapitalmaßnahme Sonderdividende 

Gesellschaft Equinor ASA 

ISIN NO0010096985 

Regelwerk Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und 
Optionskontrakte an der Eurex Deutschland, 
Ziffer(n) 1.6.7 (2)  

Futures-Kontrakt auf Aktien STLF 

  

Die Gesellschaft Equinor ASA hat die Ausschüttung von vier Sonderdividenden in Höhe von USD 0,20 je 

Aktie und Quartal zusätzlich zu vier regulären Dividenden in Höhe von USD 0,20 je Aktie und Quartal 

bekannt gegeben. 

Die angekündigten Sonderdividenden führen zu Anpassungen der oben aufgeführten Kontrakte. Im 

Folgenden wird die Anpassung der betroffenen Futures-Kontrakte aufgrund der Zahlung der ersten 

Sonderdividende erläutert. In separaten, später erscheinenden Kapitalmaßnahmeninformation werden die 

Anpassungen der betroffenen Futures-Kontrakte aufgrund der weiteren Sonderausschüttungen erläutert 

werden. 

Weitere Informationen zu diesen Ausschüttungen finden sich auf der Website der Gesellschaft unter 

www.equinor.com. 

  



 

             
 

 
 

Internal 

Prozedere 

R-Faktor Methode 

Bestimmung des Anpassungsfaktors (R-Faktor) 

S1 Schlussauktionspreis der Aktie 

S2 S1 minus reguläre Dividende  

S3 S2 minus Sonderdividende 

R-Faktor S3 / S2 

Falls erforderlich, werden Schlusskurse bzw. Dividendenbeträge zum entsprechenden 
EZB-Referenzkurs am letzten Cum-Handelstag in die Kontraktwährung umgerechnet. 

Futures 

1. Anpassung der Kontraktgröße und Variation Margin  

 Die Anpassung erfolgt mit demselben R-Faktor wie für die Optionen. 

 Zum Ausgleich der Berechnung der Variation Margin des darauffolgenden 

Börsentages werden die Settlement-Preise vom letzten Cum-Handelstag mit dem R-

Faktor multipliziert. 

 Die neue Kontraktgröße errechnet sich wie folgt: 

Kontraktgröße neu = Kontraktgröße alt / R-Faktor 

 Alle bestehenden Orders und Quotes werden nach Handelsschluss am letzten Cum-

Handelstag gelöscht. 

 Die Anpassung bezieht sich auch auf bestehende Positionen in TES Flexible Futures. 

2. Einführung eines neuen Kontrakts  

 Es wird ein neuer Aktien-Futures-Kontrakt eingeführt mit Standardkontraktgröße 100 

eingeführt. 

 Der genaue Einführungszeitpunkt wird per Rundschreiben bekannt gegeben. 

 Sobald die neuen Kontrakte zum Handel zur Verfügung stehen und keine 

Verfallmonate mit offenen Positionen in den ursprünglichen Kontrakten mehr 

vorhanden sind, wird der Handel in diesen Kontrakten ausgesetzt und eingestellt. 

 Ferner werden in den ursprünglichen Kontrakten (STLF) keine neuen Verfallmonate 

mehr eingeführt.  

 

Falls für einen der ursprünglichen Kontrakte (STLF) am letzten Cum-Handelstag 

nach Handelsschluss keine offenen Positionen bestehen, erfolgt keine Anpassung 

dieses Kontraktes und keine Einführung eines neuen Kontrakts für diesen. 


